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Personal zu begehen, wenigstens behaupten, daß wir doch mehrere

Schweizer Forstmänner nennen können, die, wenn auch als Kapa-
zitätcn zweiter Größe, dennoch gleiche Dienste dem Polytechnikum
in Zürich leisten dürften, als es deutsche Forstleute vermöchten;
zumal die beiden Forst-Professuren nach Art. 6k des Reglements
für die cidg. polytechnische Schule zu Zürich speziell nur
für die rein for ftwir th schaftlich cn Fächer, mit Ausnahme
der Forstbotanik und Forstinsektenkunde ernannt werden; somit
alle HülfS- und Nebenfächer von eigentlichen Fachlehrern vorgc-
tragen werden. — Es wäre nicht schwer Namen zu nennen, die

als würdige Repräsentanten der Forstprofessurcn in Zürich auf-
treten dürften; wenn sie sich nur entschließen könnten und woll-
ten, für die Bewerbung hervorzutreten und ihre ihnen liebge-
wonnene praktische Bethätigung im grünen Walde, mit dem

freilich trockeneren Holze cineS Lehrstuhlcs zu vertauschen, denn
das dürfte allerdings den meisten trotz besserer Besoldung ein

großes Opfer kosten! — Wir bedauern jetzt doppelt, daß die

Angelegenheit der Forstschule auf dem Forstverein in Chur nicht
zur Besprechung kam, wie es von mehreren Seiten angeregt
war! Es hätte dieß wohl von guten Folgen sein können! 4g.

Zur Beachtung,
für diejenigen Forst-Kollegen, welche Lust tragen, sich für die
Seite 40 ausgeschriebene Forstverwalter-Stelle der Gemeinde
Büren an der Aare zu melden, mag es zweckdienlich sein zu ver-
nehmen, daß die Waldungen der Gemeinde in zwei Hauptcom-
pleren kaum 10 Minuten vom Städtchen entfernt liegen, eine
Fläche von 1200 Jucharten umfassen und auf Buchen-, Eichen-
und Nadelholz-Hochwald bewirthschaftet werden. Pläne und
Forstwirthschafts-Einrichtung eristiren vom Jahr 1843 her. Die
forstliche Aufgabe ist eine ebenso interessante als erfreuliche, da
die Kulturell und Holznutzungen mancherlei Modifikationen zu-
lassen. — Diese Stelle, welche ich von 1843 — 47 bekleidete,
war für mich eine sehr angenehme; ich kann selbe daher mit
bestem Gewissen empfehlen.

Walo von Greyerz,
Forstverwalter.
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